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(Alle Angaben ohne Gewähr. Einzelfallbezogene Abweichungen behält sich die Führerscheinstelle im Rahmen der rechtlichen Anforderungen vor.) 
 

Checkliste (benötigte Unterlagen) 

 

für die Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis zur Erteilung einer deutschen 

Fahrerlaubnis 

 

       Für die Umschreibung einer EU/EWR-Fahrerlaubnis sind folgende Unterlagen notwendig: 

o gültiger Personalausweis                                                                                                                  

(alternativ Reisepass mit aktueller Meldebestätigung die nicht älter als ein Jahr ist) 

o aktueller Führerschein 

o aktuelles biometrisches Lichtbild (nicht digital) 

o Girocard (EC-Karte), Mastercard oder Visa-Karte (inklusive Google-Pay / Apple Pay) für die Ge-

bühren. Eine Bargeldzahlung ist grundsätzlich nicht möglich. 

o Terminbestätigung mit Terminnummer oder QR-Code für den Check-in 

 

Für die Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis (nicht EU/EWR) sind folgende Unterlagen not-

wendig: 

o gültiger Personalausweis                                                                                                                

(alternativ Reisepass mit aktueller Meldebestätigung die nicht älter als ein Jahr ist) 

o aktueller Führerschein 

o gültige Übersetzung von Automobilclubs, gerichtlich bestellten und allgemein vereidigten 
Übersetzern und Dolmetschern oder amtlichen Stellen im Ausstellungsland 

o aktuelles biometrisches Lichtbild (nicht digital) 

o Girocard (EC-Karte), Mastercard oder Visa-Karte (inklusive Google-Pay / Apple Pay) für die Ge-

bühren. Eine Bargeldzahlung ist grundsätzlich nicht möglich. 

o Terminbestätigung mit Terminnummer oder QR-Code für den Check-in 

 

Wichtig! 

 

Grundsätzlich ist bei der Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis (nicht EU/EWR) 

eine theoretische und praktische Prüfung abzulegen. In diesen Fällen stellen Sie Ihren Antrag bitte 

über die gewünschte Fahrschule. Ausnahmen von der Prüfungspflicht sind in der Anlage 11 zur 

Fahrerlaubnis-Verordnung festgelegt. Wenn gar keine Prüfung erforderlich ist, können Sie den Antrag 

direkt bei der Führerscheinstelle stellen. Wenn eine Teilprüfung (theoretische oder praktische Prüfung) 

erforderlich ist, stellen Sie Ihren Antrag ebenfalls über die gewünschte Fahrschule.  

 

Bitte beachten Sie, dass Sie spätestens zur Abholung des deutschen Führerscheines erneut 

persönlich erscheinen müssen, da dieser gegen den ausländischen Führerschein umgetauscht wird. 

 

https://termin.kreis-oh.de/
https://termin.kreis-oh.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/anlage_11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/anlage_11.html

